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Klein Pampau: B-Plan 7 und 4. Änderung des F-Plans  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihren Einladungen vom 21.3.24 zur Abgabe einer Stellungnahme zu den o.g. Vorhaben kommen 

wir gern nach.  

Generell ist bereits kritisch zu sehen, dass dringend benötigte Fläche der landwirtschaftlichen 

Nutzung entzogen wird. Mit Blick auf den nicht mit den Zielen der nationalen Nachhaltigkeits-

strategie kompatiblen und insbesondere in Schleswig-Holstein deutlich zu hohen 

Flächenverbrauch ist eine restriktive Flächeninanspruchnahme in hohem Maße geboten. 

Dazu ist zunächst festzustellen, dass aus den Unterlagen kein schlüssiger Nachweis eines 

Bedarfs an der vorgesehenen Bebauung hervorgeht. Nur ein solcher Nachweis würde aber 

einen Verstoß gegen das oben genannte Gebot rechtfertigen.  

Mit der gleichen Begründung sind die sehr großzügigen Grundstückszuschnitte (bis nahe 2000 

m²) nicht nachvollziehbar. Damit wird das im Baugesetzbuch verankerte Gebot eines sparsamen 

Umgangs mit Grund und Boden in eklatanter Weise verletzt. Auch wenn große Teile dieser 

Grundstücke nicht versiegelt werden, so ist dennoch anzunehmen, dass ihr ökologischer Wert 

durch die Anlage von möglicherweise intensiv gepflegten Ziergärten gegenüber dem jetzigen 

Zustand sinkt. Es sollte daher eine extensive, dem Magerstandort angepasste 

Grundstücksgestaltung vorgeschrieben werden. 

Bei der Flächenbilanzierung wird der Plangeltungsbereich mit den Wohnbauflächen 

gleichgesetzt. Ist dieses vor dem Hintergrund der Nichtbebaubarkeit innerhalb der 30 m-Zone 

am Wald plausibel? Wir bitten um Erläuterung.   
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Luftbildauswertung:  

Luftbildauswertung@mzb.landsh.de 
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Telefax:  

 
 

                    21.03.2024 

 

B-Plan 7, Westlich Am Hang, Flurstück 56 teilweise, Flur 4, Klein Pampau 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

hiermit teile ich Ihnen mit, dass für das Gebiet (siehe Betreffzeile) keine Auskunft zur 
Kampfmittelbelastung gem. § 2 Abs. 3 Kampfmittelverordnung S-H erfolgt. 
 
Eine Auskunftseinholung beim Kampfmittelräumdienst S-H ist nur für Gemeinden 
vorgeschrieben, die in der benannten Verordnung aufgeführt sind. 
 
Die Gemeinde/Stadt Klein Pampau liegt in keinem uns bekannten Bombenabwurfgebiet. 
 
Für die durchzuführenden Arbeiten bestehen aus Sicht des Kampfmittelräumdienstes  
keine Bedenken. 
 
Zufallsfunde von Munition sind jedoch nicht gänzlich auszuschließen und unverzüglich der 
Polizei zu melden. (siehe Merkblatt) 
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
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                                                Merkblatt 
 
 
 
 

Historie: 
 
Zum Ende des zweiten Weltkrieges war Schleswig – Holstein das letzte „freie“ 
Bundesland. Aus diesem Grunde versuchten alle Wehrmachtseinheiten sich 
dorthin zurück zu ziehen. Dort lösten diese sich auf und ca. 1,5 Millionen 
Soldaten gerieten in Kriegsgefangenschaft. Das Wissen darüber führte dazu, 
dass sich die Soldaten überall ihrer Waffen, Munition und Ausrüstung 
entledigten. 
 
Dadurch kann es überall zu Zufallsfunden von Waffen, Munition oder 
Ausrüstungsgegenständen kommen. Offensichtlich schlechter Zustand und 
starke Rostbildung sind kein Beweis für die Ungefährlichkeit eines 
Kampfmittels.  
 
 
 
Wer solche Waffen, Munition oder kampfmittelverdächtige Gegenstände 
entdeckt, hat im eigenen Interesse folgende Verhaltensregeln zu 
beachten: 
 

1. Diese Gegenstände dürfen niemals bewegt oder aufgenommen werden 
 

2. Die Arbeiten im unmittelbaren Bereich sind einzustellen 
 

3. Der Fundort ist so abzusichern, dass Unbefugte daran gehindert werden 
an den Gegenstand heran zu kommen. 

 
4. Die nächstliegende Polizeidienststelle ist über den Fund zu unterrichten 

 
5. Die Gegenstände dürfen auf keinen Fall zur Polizeidienststelle verbracht 

werden 
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Bebauungsplan Nr. 7 der Gemeinde Klein Pampau 
hier: Stellungnahme gemäß § 4(1) BauGB 
 
Mit Bericht vom 21.03.2024 übersandten Sie mir im Auftrag der Gemeinde Klein Pampau 
den Entwurf zu o.a. Bauleitplan mit der Bitte um Stellungnahme. 
 
Aus Sicht des Kreises Herzogtum Lauenburg bitte ich um Berücksichtigung folgender 
Anregungen und Hinweise: 
 
 
 
 
 

Fachdienst: Regionalentwicklung und 
Verkehrsinfrastruktur 

Ansprechpartner:  
Anschrift: Barlachstr. 2, Ratzeburg 
Zimmer:   
Telefon:  
E-Mail:  

Mein Zeichen: 31.26.1-0641.7 
Datum: 26.04.2024 

  



Fachdienst Abwasser (  
 
Erdwärme 

Der Bau und Betrieb von Erdwärmesondenanlagen im Plangebiet der Gemeinde Klein 
Pampau, ist grundsätzlich möglich und bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.  
 
Der geplante Sondenstandort liegt im Trinkwassergewinnungsgebiet des Wasserwerks 
Büchen. Der nächste Trinkwasserentnahmebrunnen vom Wasserwerk Büchen liegt ca. 2100 
m entfernt. Mit einer geologischen Begleitung der Bohrung ist zu rechnen. 
 
Ob es zu weiteren Auflagen bzw. zu weiteren Einschränkungen (z.B. Auflagen des 
Fachdienstes Abfall und Bodenschutz, Geologischem Landesamt) wie einer 
Tiefenbegrenzung kommt, kann ich Ihnen jedoch erst nach abschließender Prüfung der 
vollständigen Antragsunterlagen und der offiziellen Beteiligung dieser Stellen mitteilen. 
 
Fachdienst Naturschutz  
 

1. Ich bitte um Beachtung meiner Stellungnahme zur zughörigen F-Plan-Änderung. Ich 
rate von einer Aufstellung des B-Plans aufgrund des hohen Untersuchungsumfangs 
bezüglich der Fauna und des Verdachts auf ein gesetzlich geschütztes Biotop ab.  

2. Biotopschutz: 
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich nicht bei der gesamten Fläche 
um ein geschütztes Biotop handelt. Eine Überprüfung wird durch das Landesamt 
durchgeführt. Das ist Ergebnis abzuwarten.  
Für den geschützten Trockenrasen ist gemäß § 67 eine Befreiung bei mir zu 
beantragen. Ich stelle keine Befreiung in Aussicht, bis die Überprüfung auf den 
gesetzlichen Schutzstatus nicht abgeschlossen ist. Ein Befreiungsantrag wäre 
entsprechend zu begründen. 
Gemäß § 67 ist eine Befreiung können Befreiungen aufgrund es überwiegenden 
öffentlichen Interesses Erteilt werden. Allein der Nachweis des öffentlichen Interesses 
reicht jedoch nicht aus, die beantragte Befreiung zu gewähren. Vielmehr müssen die 
Gründe des öffentlichen Interesses überwiegen, das heißt, in der konkreten 
Bewertung gewichtiger sein als die betroffenen Belange des Naturschutzes. 
Zusätzlich muss die Befreiung aus den Gründen des überwiegenden öffentlichen 
Interesses auch notwendig sein. Das setzt voraus, dass keine alternativen Lösungen 
denkbar sind, die mit einer geringeren Beeinträchtigung für Natur und Landschaft und 
ohne unzumutbaren Aufwand oder langfristige Untersuchungen eine Verwirklichung 
der Interessen ohne naturschutzrechtliche Befreiung ermöglichen. Eine Befreiung 
kann nach § 67 Abs.1 Nr.2 BNatSchG ferner gewährt werden, wenn die 
Durchführung der Vorschriften im Einzelfall zu einer unzumutbaren Belastung führen 
würde und die Abweichung mit den Belangen von Naturschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist. Eine unzumutbare Belastung liegt vor bei Umständen, die die 
gesetzliche Regelung als unangemessen erscheinen lassen und den Betroffenen 
über den üblichen Rahmen hinaus benachteiligen. 
 



3. Biotopausgleich 
Das vorgeschlagene Ökokonto „Torfmoor Blöcken“ mit dem Az. 420.28/31.0926.0001 
ist zum Ausgleich des Trockenrasens grundsätzlich geeignet. Die Abbuchung von 
Ökopunkten ist hier nicht möglich, der Ausgleich muss über den Basiswert erfolgen. 
Auf dem Konto ist noch eine Basis von 858 m2 verfügbar, dies entspricht derzeit 
1.176 Ökopunkten (nächste Zinsbuchung erfolgt im Oktober 2024, dadurch erhöhen 
sich die der Basis gegenüberstehenden Ökopunkte). 
Der Ausgleich außerhalb des Geltungsbereichs, auch über Ökokonten, ist in Form 
einer textlichen Festsetzung (Zuordnungsfestsetzung) im B-Plan aufzuführen (vgl. § 9 
Abs. 1a BauGB Satz 2). Die Zuordnungsfestsetzung ist explizit für Bereiche 
außerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans vorgesehen. Die Nennung der 
Ausgleichsfläche in der Begründung ist nicht ausreichend und kann zur 
Unwirksamkeit des B-Plans führen kann. Die Zuordnung sollte Flurstück und 
Flächengröße und das Entwicklungsziel umfassen.  
 

4. Artenschutz 
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass der Artenschutz nicht der gemeindlichen 
Abwägung unterliegt. Es sind zwingend Kartierungen vorzunehmen:  
1. Brutvogel- und Horstkartierung im Geltungsbereich und 100 m Wirkraum. 

Heidelerche und Wiesenschafstelze können auf der Fläche mittels 
Potenzialanalye nicht ausgeschlossen werden.  

2. Zauneidechsenerfassung 
3. Kartierung von Fledermausquartieren im 100 Wirkraum Richtung Norden und 

Westen und Überprüfung des Grünlands auf Vorliegen einer Nahrungsfläche. Auf 
die Kartierung kann verzichtet werden, wenn ein Schutzstreifen („Dunkelkorridor) 
von 10 m Breite im Westen und Norden an der Grenze zum Wald freigehalten 
wird. Dieser Schutzsteifen ist in gemeindliches Eigentum zu überführen und als 
extensives Grünland zu entwickeln. Der Schutzstreifen ist mittels einer 1,5 m 
breiten ebenerdigen Pflanzung mit heimischen Strauchgehölzen zum Wohngebiet 
hin abzugrenzen (innerhalb des 10 m Streifens). Die Grundstücke sind am 
Grundstücksende mit einem Zaun zu versehen. Durch den Schutzstreifen können 
Lichtemissionen und menschlichen Einfluss ausreichend abgepuffert werden. 

4. Auf die Kartierung von Amphibien kann verzichtet werden, wenn geeignet 
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.  
 

5. Zu Festsetzung Nr. 4: Hier ist wohl in Satz 1 „Wohngebäude“ und nicht „Wohnung“ 
gemeint.“  

 
6. Flächensparsamkeit 

Für das größte Grundstück entspricht eine Überschreitung von 0,05 der GRZ nicht 
dem Gebot der Flächensparsamkeit.  

 
 
 



Fachdienst Bauaufsicht  

 
Zu Text-Teil B, Festsetzungen 1.4 und 2.3: 
Für Garagen, gedeckte Stellplätze (Carports) und Nebengebäude mit einer Grundfläche von 
über 5,0 m² gelten die gestalterischen Festsetzungen der Hauptgebäude. 
Die Grenze soll bei 5,0 m² liegen. Handelt es sich hier um einen Schreibfehler? Die Grenze 
scheint sehr niedrig angesetzt, zumal es Garagen und überdachte Stellplätze in dieser 
Größe eigentlich nicht gibt. Insofern sollen für Garagen und Carports offenbar grundsätzlich 
die gestalterischen Festsetzungen der Hauptgebäude gelten! 
 
Fachdienst Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Schulen  

 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 7 möchte die Gemeinde Klein Pampau der 
anhaltend hohen Nachfrage nach Wohnbauland in der Gemeinde aktiv begegnen und in 
direkter Ortslage westlich an die Massower Straße bzw. an die Straße „Am Hang“ an-
knüpfend die planungsrechtlichen Grundlagen zur Abrundung eines attraktiven Wohn-
gebietes schaffen.Es sollen 7 Wohneinheiten in Einzelhausbebauung entwickelt werden. 
Bitte berücksichtigen Sie bei der Umsetzung der geplanten neuen Baugrundstücke auch den 
Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen. 
Nach der bundeweiten Geburtenkennziffer (2021) kann mit 1,58 Kindern pro Wohneinheit 
gerechnet werden. Da hier die Schaffung von 7 neuen Baugrundstücke für die 
Einzelhausbebauung geplant wird, ist mit dem Zuzug von Familien mit Kindern zu rechnen. 
Als ein bedarfsgerechtes Verhältnis U 3 zu Ü 3 Plätzen wird von Seiten des Fachdienstes 
der Schlüssel 1:3 gesehen. 
Die Gemeinde Klein Pampau selber hält derzeit lediglich 16 Ü 3  Kindergartenplätze in der 
Einrichtung WaldKita "Skogbarn" (eine Natur-Kindergartengruppe) vor. Die Öffnungszeit der 
Gruppe beträgt 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr. Dadurch sind diese Plätze nur für Eltern akktraktiv, 
die zum einen das spezielle Angebot einer Natur-Kindergartengruppe suchen und für die 
zum anderen eine tägliche Betreuungszeit von 6 Stunden ausreichend ist. 
Bezüglich der hier geplanten zusätzlichen Neubauvorhaben wird daher die Gemeinde Klein 
Pampau zusammen mit dem Amt Büchen gebeten, sich darüber Gedanken zu machen, wie 
die Kinderbetreuung der zu erwartenden zusätzlichen Kinder sicher gestellt werden kann. 
 
Fachdienst Wasserwirtschaft  
 
Schmutzwasser: 
Gegen die Einleitung des Schmutzwassers in die Kläranlage bestehen meinerseits keine 
Bedenken. 
 
 



Niederschlagswasser: 
 
In den vorgelegten Unterlagen fehlen bislang die Aussagen zur Entsorgung des 
Niederschlagswassers. Abgesehen von der Bilanzierung nach A-RW1 ist mir auch ein 
Entwässerungskonzept im Rahmen des B-Plan-Verfahrens vorzulegen.  
Einer Einleitung des Niederschlagswassers in die Kläranlage stimme ich nicht zu, da die 
Kläranlage hydraulisch stark belastet ist. 
Damit ist eine abschließende Beurteilung nicht möglich. 
 
Gemäß Bodengutachten ist eine Versickerung auf den Grundstücken möglich. Auch das 
Straßenwasser kann versickern. Ich weise darauf hin, dass bei unterirdischen 
Versickerungsanlagen eine Vorbehandlung erforderlich ist. 
Im B-Plan sollte eine Festsetzung der Versickerung erfolgen. 
 
 
Fachdienst Brandschutz  
 
Zu Punkt 4.8 Löschwasser 
 

1. In dem Ersten Absatz wird aufgenommen, dass die Bestimmungen des § 5 LBO 
sinngemäß zu beachten sind. Dies betrifft die (verkehrstechnische) Erschließung, 
unter anderem für Feuerwehr und Rettungsdienst, jedoch nicht das Löschwasser. 
Diese Ausführungen sind aus Sicht der Brandschutzdienststelle an dieser Stelle nicht 
richtig zugeordnet. 
 

2. Wird es vorgesehen Löschwasser über das Trinkwassernetz zur Verfügung zu 
stellen, sind die Arbeitsblätter W 331, W 400 und die DVGW-Information Wasser Nr. 
99 (Löschwasserversorgung aus Hydranten in öffentlichen Verkehrsflächen) als 
grundlegende Arbeitshilfen zu beachten. Die Abstände der Hydranten zueinander 
sollten nicht mehr als 150 m betragen. 

 
Städtebau und Planungsrecht 
Für diese Planung liegt bereits ein Begleitbericht des Kreises vom 05.12.2013 und 
15.11.2022 sowie eine Landesplanerische Stellungnahme vom 13.02.2014 und 24.1.2023 
vor. Hiernach bestehen keine grundsätzlichen städtebaulichen Bedenken, wenngleich die 
Flächen nicht im Landschaftsplan dargestellt sind.  
Das in den Begründungen erwähnte Ortsentwicklungskonzept liegt dem Kreis nicht vor, 
deshalb kann eine hierauf begründete Standortauswahl und zeitliche Priorisierung nicht 
nachvollzogen werden. 
Auf Seite 8 der Begründung wird die Karte 1 des Landschaftsrahmenplanes erwähnt, ich 
empfehle diese auch darzustellen. 
 
Neben dem dargestellten Regionalplan I aus 1998 ist auch der Entwurf für den 
Planungsraum III der sich z. Zt. Im Beteiligungsverfahren befindet zu berücksichtigen. 



Insofern ist die Aussage dass der Regionalplan 1998 die Inhalte des 
Landesentwicklungsplanes 2021 darstellt nicht korrekt. 
 
Die Inanspruchnahme neuer Flächen soll landesweit reduziert werden. Bis 2030 soll die 
tägliche Flächenneuinanspruchnahme in Schleswig-Holstein durch Siedlungs- und 
Verkehrsflächen auf unter 1,3 Hektar pro Tag abgesenkt werden. Zur Verringerung der 
Neuinanspruchnahme von Grund und Boden sollen u. a. möglichst flächensparende 
Siedlungs- und Erschließungsformen realisiert werden 
 
Die geplanten Grundstücksgrößen und Festsetzungen von Einzelhäusern entsprechen nicht 
einem sorgsamen Umgang mit Flächenressourcen. 
Auch wenn die Nutzbarkeit der Grundstücke durch den Waldabstand eingeschränkt sind, ist 
die Mindestgröße von 800 qm pro Wohnung auch in ländlichen Gebieten als nicht zeitgemäß 
anzusehen.  
 
Laut Planzeichnung sind auch in dem östlichen, durch die Ringstraße eingefassten Bereich, 
2 Wohneinheiten pro Gebäude als Höchstmaß festgesetzt. Dieses ist jedoch aufgrund der 
Flächengröße von 820 qm laut Bebauungskonzept dann nicht möglich. 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 










